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1. Amtliche Bekanntmachungen 

1.1. Bekanntmachungen vom Amtsausschuss

1.1.1. Beschl�sse des Amtsausschusses vom 19.12.2012

- �ffentlich –
0019/12 – Erste Satzung zur �nderung der Hauptsatzung f�r das Amt Temnitz
Der Amtsausschuss des Amtes Temnitz stimmt der Ersten Satzung zur �nderung der 
Hauptsatzung f�r das Amt Temnitz zu. 

0020/12 – Haushaltssatzung 2013 des Amtes Temnitz
Der Amtsausschuss des Amtes Temnitz beschlie�t die Haushaltssatzung 2013 mit ihren 
Anlagen in vorliegender Form. Das Produkt 12620 Konto 7851000 ist mit einem 
Sperrvermerk zu versehen, um eine Einhaltung der Kosten zu gew�hren.

1.1.2. Erste Satzung zur �nderung der Hauptsatzung f�r 
das Amt Temnitz

Der Amtsausschuss des Amtes Temnitz hat auf Grundlage des � 28 Abs. 2 Nr. 9 i. V. m.
� 140 Abs. 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom
18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19], 286), zuletzt ge�ndert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 13. M�rz 2012 (GVBI. I/12, [Nr. 16]) in der Sitzung am 19. Dezember 2012 
folgende Satzung beschlossen:



� 1
�nderung der Hauptsatzung f�r das Amt Temnitz

Die von dem Amtsausschuss am 06. September 2011 beschlossene Hauptsatzung f�r das Amt 
Temnitz, bekannt gemacht im Amtsblatt des Amtes Temnitz und die amtsangeh�rigen 
Gemeinden Dabergotz, M�rkisch Linden, Storbeck-Frankendorf, Temnitzquell, Temnitztal, 
Walsleben Nr. 6 vom 29. Oktober 2011, wird wie folgt ge�ndert:

In der Tabelle des � 8 Abs. 2 wird die zweite Zeile der Tabelle wie folgt ge�ndert:

Gemeinde Standort
Dabergotz vor dem Parkplatz Hauptstra�e/Bahnhofstra�e

� 2
Inkrafttreten

Diese �nderung tritt mit dem Tag nach der �ffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt des 
Amtes Temnitz und die amtsangeh�rigen Gemeinden Dabergotz, M�rkisch Linden, Storbeck-
Frankendorf, Temnitzquell, Temnitztal, Walsleben in Kraft.

______________________________________________________

Die vorstehende Erste Satzung zur �nderung der Hauptatzung f�r das Amt Temnitz wird 
hiermit ausgefertigt.

Walsleben, 20.12.2012

Susanne Dorn Siegel
Amtsdirektorin des Amtes Temnitz

Bekanntmachungsanordnung

Die Amtsdirektorin des Amtes Temnitz macht hiermit die vorstehende, vom Amtsausschuss 
am 19. Dezember 2012 beschlossene Erste Satzung zur �nderung der Hauptsatzung f�r das 
Amt Temnitz �ffentlich bekannt.

Walsleben, 20.12.2012

Susanne Dorn Siegel
Amtsdirektorin des Amtes Temnitz

1.1.3. Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Amtes Temnitz 
f�r das Haushaltsjahr 2013
Die Amtsdirektorin des Amtes Temnitz macht die nachfolgende, vom Amtsausschuss in der 
Sitzung am 19.12.2012 beschlossene Haushaltssatzung 2013 und das Investitionsprogramm 
bekannt.



Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen und das Investitionsprogramm k�nnen ab dem 
25.02.2013 f�r die Dauer von 14 Tagen w�hrend der Dienststunden im Amt Temnitz, 
Organisationseinheit Finanzen, Bauleitplanung und wirtschaftliche Bet�tigung, eingesehen 
werden.

Walsleben, 30.01.2013

Susanne Dorn
Amtsdirektorin

Haushaltssatzung
des Amtes Temnitz f�r das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des Ä 67 i. V. m. Ä 140 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) 
wird nach Beschluss des Amtsausschusses

vom 19.12.2012

folgende Haushaltssatzung erlassen:

� 1

Der Haushaltsplan fÅr das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Ertr�ge auf 3.512.700,00 €

ordentlichen Aufwendungen auf 3.745.400,00 €

au�erordentlichen Ertr�ge auf 0,00 €

au�erordentlichen Aufwendungen auf 0,00 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf 3.574.300,00 €

Auszahlungen auf 4.173.900,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungst�tigkeit 3.394.300,00 €

Auszahlungen aus laufender Verwaltungst�tigkeit 3.547.600,00 €



Einzahlungen aus der Investitionst�tigkeit 180.000,00 €

Auszahlungen aus der Investitionst�tigkeit 518.000,00 €

Einzahlungen aus der Finanzierungst�tigkeit 0,00 €

Auszahlungen aus der Finanzierungst�tigkeit 108.300,00 €

Einzahlungen aus der Aufl�sung von 
Liquidit�tsreserven

0,00 €

Auszahlungen an Liquidit�tsreserven 0,00 €

� 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsf�rderungsma�nahmen werden 
nicht festgesetzt.

� 3

Verpflichtungserm�chtigungen werden nicht festgesetzt.

� 4

Die Amtsumlage nach � 139 BbgKVerf wird f�r alle amtangeh�rigen Gemeinden auf 43,00 % 
der f�r das Haushaltsjahr 2013 g�ltigen Umlagegrundlage festgesetzt, sofern der Kreistag des 
Landkreises Ostprignitz-Ruppin eine Kreisumlage von 48,00 % beschlie�t. Bleibt die 
Kreisumlage bei 46,00 % wie im derzeit g�ltigen Doppelhaushalt 2013/2014 des Landkreises 
verankert, wird eine Amtsumlage in H�he von 45,00 %  festgesetzt.

� 5

1. Die Wertgrenze, ab der au�erordentliche Ertr�ge und Aufwendungen als f�r die Gemeinde 
von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 0,00 € festgesetzt.

2. Die Wertgrenze, f�r die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und 
Investitionsf�rderma�nahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf 
10.000,00 € festgesetzt.

3. Die Wertgrenze, ab der �berplanm��ige und au�erplanm��ige Aufwendungen und 
Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bed�rfen, wird auf 
10.000,00 € festgesetzt.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:

a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 100.000,00 €
b) bei  bisher nicht veranschlagten oder zus�tzlichen Einzelaufwendungen oder 

Einzelauszahlungen auf 100.000,00 €
festgesetzt.



� 6

Der H�chstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden darf, wird auf 600.000,00 € festgesetzt.

Walsleben, 20.12.2012

Susanne Dorn
Amtsdirektorin

1.1.4. Beschl�sse des Amtsausschusses vom 30.01.2013

- �ffentlich –
0001/13 - Abschluss einer �ffentlich-rechtlichen Vereinbarung �ber den Betrieb eines 
geeigneten elektronischen Personenstandsregisterverfahrens sowie den Betrieb des
IT-Fachverfahrens Automation im Standesamt (AutiSta) mit der Stadt Cottbus 
Der Amtsausschuss des Amtes Temnitz stimmt dem Abschluss der �ffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung �ber den Betrieb eines geeigneten elektronischen 
Personenstandsregisterverfahrens sowie den Betrieb des IT-Fachverfahrens Automation im 
Standesamt (AutiSta) mit der Stadt Cottbus zu und beauftragt die Amtsdirektorin alle 
notwendigen Erkl�rungen abzugeben. 

0002/13 - Bestellung eines stellvertretenden Wahlleiters
Der Amtsausschuss beschlie�t, Frau Corina Seefeld als Stellvertreterin der Wahlleiterin, 
Frau Dorn, zu berufen.

0003/13 - Neufassung der Verwaltungsgeb�hrensatzung des Amtes Temnitz
Der Amtsausschuss des Amtes Temnitz stimmt der Neufassung der 
Verwaltungsgeb�hrensatzung f�r das Amt Temnitz zu.

0004/13 - 1. �nderung der Hausordnung f�r die Nutzung der Feuerwehrger�teh�user 
im Amt Temnitz
Der Amtsausschuss des Amtes Temnitz beschlie�t, den � 2 Abs. 1 der Hausordnung f�r 
die Nutzung der Feuerwehrger�teh�user im Amt Temnitz wie folgt zu erweitern: 
„Generell zul�ssig sind Feiern im Feuerwehrger�tehaus, soweit der Grund f�r die Nutzung 
in der Person des Feuerwehrkameraden selbst liegt (z. B. eigener Geburtstag) und gegen 
Zahlung einer Nutzungsgeb�hr in H�he von 20,00 €. In den Feuerwehrger�teh�usern in 
Katerbow und Netzeband sind Feiern von Personen, die nicht Mitglied der Freiwilligen 
Feuerwehr des Amtes Temnitz und die Einwohner von Katerbow bzw. Netzeband sind, 
gegen Zahlung einer Nutzungsgeb�hr in H�he von 40,00 € gestattet. Weihnachtsfeiern der 
Kameraden mit Angeh�rigen sind kostenfrei.“

- Nicht�ffentlich –
0005/13 – Verleihung von Ehrennadeln
Der Amtsausschuss beschlie�t
Manfred Telschow f�r seine T�tigkeit in der Feuerwehreinheit Netzeband, Peter Schl�ter f�r 
seine T�tigkeit in der Feuerwehreinheit Netzeband, Klaus Krusemark f�r seine T�tigkeit als 



Ortswehrf�hrer bis zum 31. Dezember 2012 in der Feuerwehreinheit Katerbow sowie Bernd 
F�lster f�r die T�tigkeit als stellv. Ortswehrf�hrer in der Feuerwehreinheit K�dow-L�chfeld 
die Ehrennadel f�r besondere Verdienste um das Feuerwehrwesen des Amtes Temnitz in 
Bronze sowie Werner Beschoren f�r seine T�tigkeit bis zum 31. Dezember 2012 als 
stellvertretender Zugf�hrer des Zuges Temnitztal und Bodo R�thig f�r seine T�tigkeit bis zum 
31. Dezember 2012 in der Feuerwehr des Amtes Temnitz die Ehrennadel f�r besondere 
Verdienste um das Feuerwehrwesen des Amtes Temnitz in Silber zu verleihen.

1.1.5. Neufassung der Verwaltungsgeb�hrensatzung des 
Amtes Temnitz

Auf der Grundlage der �� 3 und 28 Abs. 2 (9) der Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. Teil I, Nr. 19, S. 286) zuletzt 
ge�ndert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 13. M�rz 2012 (GVBl. Teil I, Nr. 16) i. V. m.
�� 1, 2, 4, 5 und 6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Brandenburg (KAG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 31. M�rz 2004 (GVBl. Teil I, Nr. 8, S. 174) zuletzt 
ge�ndert durch Gesetz vom 29. November 2012 (GVBl. Teil I Nr. 12) und aufgrund des 
� 10 Abs. 1 und 3 Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetzes (AIG) vom 10. M�rz 1998 
(GVBl. Teil I, S. 46) zuletzt ge�ndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. September 2008 
(GVBl. Teil I, Nr. 12, Seite 202, 206) hat der Amtsausschuss des Amtes Temnitz in seiner 
Sitzung am 30. Januar 2013 folgende Satzung beschlossen:

� 1 Gegenstand der Geb�hr

Soweit nicht andere Geb�hrenregelungen gelten, werden im eigenen Wirkungskreis des 
Amtes Temnitz (d.h. f�r Selbstverwaltungsaufgaben) Geb�hren nach dem anliegenden 
Geb�hrentarif erhoben f�r die Entscheidung �ber 

a) besondere Verwaltungsleistungen, die vom Geb�hrenpflichtigen beantragt wurden oder ihn 
unmittelbar beg�nstigen,

b) zur�ckweisende Widerspruchsbescheide, wenn der Verwaltungsakt, gegen den 
Widerspruch erhoben wird, geb�hrenpflichtig ist,

c) Antr�ge auf eine geb�hrenpflichtige Leistung (i. S. d. Buchstaben a), die jedoch abgelehnt 
oder vor ihrer Beendigung zur�ckgenommen werden.

� 2 Geb�hrenschuldner

(1) Geb�hrenschuldner ist derjenige, der

1. die Amtshandlung veranlasst oder zu dessen Gunsten sie vorgenommen wird oder

2. die Kosten durch eine vor der zust�ndigen Beh�rde abgegebene oder ihr mitgeteilte 
Erkl�rung �bernommen hat oder

3. f�r die Geb�hrenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet.

(2) Mehrere Geb�hrenschuldner haften als Gesamtschuldner.



� 3 Geb�hrenbemessung 

(1) Die H�he der Geb�hren richtet sich nach dem Geb�hrentarif, der Bestandteil dieser 
Satzung ist (Anlage).

(2) Sind f�r eine Geb�hr Rahmens�tze vorgesehen, so ist bei der Festsetzung der Geb�hr im 
Einzelfall zu ber�cksichtigen

1. der mit der Amtshandlung verbundene Verwaltungsaufwand, soweit Aufwendungen nicht 
als Auslagen gesondert berechnet werden, und

2. die Bedeutung, der wirtschaftliche Wert oder der sonstige Nutzen der Amtshandlung f�r 
den Geb�hrenschuldner.

(3) Ist eine Geb�hr nach dem Wert des Gegenstandes zu berechnen, so ist der Wert zum 
Zeitpunkt der Beendigung der Amtshandlung ma�gebend, soweit die Geb�hrensatzung nichts 
anderes bestimmt.

� 4 Geb�hren in besonderen F�llen

(1) Wird ein Antrag wegen Unzust�ndigkeit abgelehnt, so wird keine Geb�hr erhoben.

(2) Geb�hren f�r die R�cknahme der beantragten Leistungen:

1. Wurde mit der sachlichen Bearbeitung noch nicht begonnen, wird keine Geb�hr erhoben.

2. Wurde bereits mit der Bearbeitung des Antrages begonnen, aber diese noch nicht beendet, 
so sind 10 – 75 vom Hundert  der bei Vornahme der Leistung zu erhebenden Geb�hr f�llig.

3. Ist die Bearbeitung bereits abgeschlossen, die Entscheidung dem Antragsteller aber noch 
nicht ausgeh�ndigt, dann betr�gt die Geb�hr 75 vom Hundert der bei Vornahme der Leistung 
zu erhebenden Geb�hr.

(3) Wird ein Antrag auf eine geb�hrenpflichtige Leistung abgelehnt, so sind 10 – 75 vom 
Hundert der bei Vornahme der Leistung zu erhebenden Geb�hr zu erheben. 

� 5 Widerspruchsgeb�hren

(1) F�r Widerspruchsbescheide wird dann eine Geb�hr erhoben, wenn der Verwaltungsakt, 
gegen den Widerspruch erhoben wird, geb�hrenpflichtig ist und wenn oder soweit der 
Widerspruch zur�ckgewiesen wird. Die Geb�hr betr�gt h�chstens die H�lfte der f�r den 
angefochtenen Verwaltungsakt festzusetzenden Geb�hr. Geb�hrenschuldner ist der 
Widerspruchsf�hrer. 

(2) Wird einem Widerspruch teilweise stattgegeben oder er wird teilweise zur�ckgenommen, 
so erm��igt sich die aus Absatz 1 abzuleitende Geb�hr nach dem Umfang der Abweisung 
oder der R�cknahme auf h�chstens 25 v. H.
(3) Im Falle der vollst�ndigen R�cknahme des Widerspruchs vor Erlass des 
Widerspruchsbescheides wird keine Verwaltungsgeb�hr erhoben. Das Gleiche gilt, soweit 
sich der Widerspruch infolge von Sach- bzw. Rechtslagen�nderung erledigt hat.



(4) Wird der Widerspruchsbescheid ganz oder teilweise aufgehoben (auch von einem 
Verwaltungsgericht) oder zur�ckgenommen, so sind die f�r den Widerspruchsbescheid bereits
gezahlten Geb�hren und Auslagen durch die Beh�rde, die die Kosten des Verfahrens 
einschlie�lich des Vorverfahrens zu tragen hat, auf Antrag ganz oder teilweise zu erstatten, es 
sei denn, die Aufhebung beruht allein auf unrichtigen oder unvollst�ndigen Angaben 
desjenigen, der den Widerspruch eingelegt hat.

� 6 Auslagenerstattung

(1) Der Geb�hrenschuldner hat alle im Zusammenhang mit der Amtshandlung entstandenen 
notwendigen baren Auslagen zu ersetzen, soweit sie nicht bereits in die Geb�hr einbezogen 
sind. Dies gilt auch, wenn es sich um eine geb�hrenfreie Amtshandlung handelt, der 
Zahlungspflichtige von der Entrichtung der Geb�hr befreit ist oder wenn er die Auslagen 
unbegr�ndet verursacht hat.

(2) Erstattungspflichtig sind insbesondere folgende bare Auslagen:

1. Aufwendungen f�r weitere Ausfertigungen, Abschriften und Ausz�ge, die auf besonderen 
Antrag erteilt werden,

2. Kosten �ffentlicher Bekanntmachungen,

3. Zeugen- und Sachverst�ndigenkosten,

4. die bei Gesch�ften au�erhalb der Dienststelle den beteiligten Verwaltungsangeh�rigen 
zustehenden Verg�tungen f�r Reisekosten und die Kosten f�r die Bereitstellung von R�umen,

5. Kosten der Bef�rderung und Verwaltung von Sachen,

6. im Einzelfall besonders hohe Kosten f�r die Inanspruchnahme von 
Kommunikationstechnik (Telefon, Telefax, Internet usw.) und Zustellungskosten,

7. Kosten f�r den Ersatz erheblich besch�digter bzw. nicht zur�ckgegebener 
Druckerzeugnisse oder sonstiger Sachen, die im Zuge spezieller Verfahren dem 
Erstattungspflichtigen �berlassen wurden.

� 7 Entstehung und F�lligkeit der Geb�hren und Auslagen

(1) Die Geb�hrenschuld entsteht, soweit ein Antrag notwendig ist, mit dessen Eingang bei der 
zust�ndigen Beh�rde, im �brigen mit Beendigung der geb�hrenpflichtigen Amtshandlung.

(2) Die Verpflichtung zur Erstattung von Auslagen entsteht mit der Aufwendung des zu 
erstattenden Betrages, in den F�llen des � 6 Abs. 2 Nr. 7 mit Beendigung des zur �berlassung 
gef�hrten Verfahrens.

(3) Die Geb�hr wird mit Beendigung der Amtshandlung f�llig. Die Geb�hr wird gegen 
Quittung beglichen. In Ausnahmef�llen wird die Begleichung der Forderung innerhalb eines 
Monats nach Zugang des Geb�hrenbescheides f�llig.



(4) Die Erstattung von baren Auslagen wird mit Beendigung der Amtshandlung f�llig. Die 
bare Auslage wird gegen Quittung beglichen. In Ausnahmef�llen wird die Begleichung der 
Forderung innerhalb eines Monats nach Zugang des Bescheides f�llig.

� 8 Geb�hrenfreiheit und –erm��igung

(1) Von der Entrichtung von Verwaltungsgeb�hren sind befreit (pers�nliche 
Geb�hrenbefreiung): 

1. das Land Brandenburg, die Gemeinden und Gemeindeverb�nde, sofern die Leistung nicht 
ihre wirtschaftlichen Unternehmen betreffen oder es sich nicht um eine beantragte besondere 
Leistung im Sinne von � 4 Abs. 2 KAG auf dem Gebiet der Bauleitplanung, des Kultur-, Tief-
und Stra�enbaus handelt, 

2. die Bundesrepublik Deutschland und die anderen L�nder, soweit Gegenseitigkeit 
gew�hrleistet ist, 

3. die Kirchen und Religionsgemeinschaften des �ffentlichen Rechts, soweit die 
Amtshandlung unmittelbar der Durchf�hrung kirchlicher Zwecke im Sinne der 
Abgabenordnung dient.

(2) Verwaltungsgeb�hren werden ebenfalls nicht erhoben f�r (sachliche Geb�hrenbefreiung) 

1. m�ndliche und einfache schriftliche Ausk�nfte, soweit nicht durch Satzung etwas anderes 
bestimmt ist,

2. Amtshandlungen, die sich aus einem bestehenden oder fr�heren Dienst- oder 
Arbeitsverh�ltnis von Bediensteten der Amtsverwaltung ergeben,

3. Leistungen, f�r die Geb�hrenfreiheit gesetzlich angeordnet ist,

4. Leistungen im Bereich des �ffentlichen Schulwesens, der Sozialversicherung, der 
Sozialhilfe, der Kriegsopferversorgung, der Jugendhilfe, im Zusammenhang mit 
Wohngeldverfahren, ferner Bescheinigungen, die zur Erlangung von Arbeitsverg�tungen, 
Wohltaten f�r Hilfsbed�rftige oder �hnliches ben�tigt werden,

5. Handlungen, die die Stundung oder den Erlass von Geb�hren betreffen.

(3) Aus Gr�nden der Billigkeit, insbesondere zur Vermeidung sozialer H�rten, kann auf 
Antrag Geb�hrenerm��igung und Auslagenerm��igung sowie Geb�hrenbefreiung und 
Auslagenbefreiung zugelassen werden. Dasselbe gilt f�r Amtshandlungen, die einem 
�ffentlichen Interesse dienen.

(4) Es kann davon abgesehen werden, Geb�hren einschlie�lich Auslagen festzusetzen, zu 
erheben oder nachzufordern, wenn der Betrag niedriger als 1 €, in Ausnahmef�llen 5 €, ist 
und die Kosten der Einziehung au�er Verh�ltnis zu dem Betrag stehen, es sei den, dass wegen 
der grunds�tzlichen Bedeutung des Falles die Einziehung geboten ist.



� 9 Geb�hrengl�ubiger

Geb�hrengl�ubiger ist das Amt Temnitz. 

� 10 In-Kraft-Treten

Diese Verwaltungsgeb�hrensatzung tritt mit dem Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Walsleben, den 06. Februar 2013

Dorn
Amtsdirektorin 

Die vorstehende, vom Amtsausschuss am 30.01.2013 beschlossene 
Verwaltungsgeb�hrensatzung des Amtes Temnitz wird hiermit �ffentlich bekannt gemacht.

Walsleben, den 06. Februar.2013

Dorn 
Amtsdirektorin 

Anlage zur Verwaltungsgeb�hrensatzung des Amtes Temnitz vom 06. Februar 2013

Geb�hrentarif

Tarif-Nr. Leistung Geb�hr in Euro

Teil I Allgemeine Verwaltungsgeb�hren

1. Vervielf�ltigungen (Ablichtungen bzw. Fotokopien)

1.1 schwarz/wei� bis zum Format DIN A4 je Seite 0,25
1.2 farbig bis zum Format DIN A4 je Seite 0,50
1.3 schwarz/wei� im Format DIN A3 je Seite 0,50
1.4 farbig im Format DIN A3 je Seite 1,00

2. Ausdrucke, die mittels Informationstechnik erzeugt 
werden

2.1 schwarz/wei� bis zum Format DIN A4 je Seite 0,50
2.2 farbig bis zum Format DIN A4 je Seite 1,00
2.3 schwarz/wei� im Format DIN A3 je Seite 1,00
2.4 farbig im Format DIN A3 je Seite 1,50

3. Amtliche Beglaubigungen, Zeugnisse, Bescheinigungen, 
Ausweise und sonstige Leistungen 

3.1. Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen 3,00
3.2 Beglaubigung von Abschriften, Ausz�gen, Ablichtungen, 

Negativen (ohne Schreibgeb�hr) je Seite 
3,00



Teil II Besondere Verwaltungsgeb�hren

4 Liegenschaftsverwaltung  
4.1 Planungsrechtliche Ausk�nfte aus der vorhandenen 

Bauleitplanung 
21,00

4.2 Vorrangseinr�umungs-, Pfandentlassungs- und sonstigen 
Erkl�rungen zugunsten Grundpfandrechte Dritter, 
insbesondere gegen�ber Auflassungsvormerkungen und 
Vorkaufsrechten sowie Belastungsgenehmigungen

16,60

4.3 L�schungsbewilligung zugunsten Grundpfandrechte Dritter 32,60
4.4 Bescheinigung �ber den Verzicht auf die Aus�bung des 

Vorkaufsrechts gem. �� 24ff. BauGB
bis zu 10 betroffene Flurst�cke 31,60
f�r jedes weitere Flurst�ck 1,10

4.5 Erstellung einer Schachtgenehmigung im �ffentlichen 
Stra�enraum einschlie�lich Oberfl�chenabnahme

25,00

4.6 Erstellung einer Genehmigung f�r die Errichtung/�nderung 
einer Grundst�ckszufahrt/oder einer Grundst�ckszuwegung

25,00

Geb�hrentarif

Tarif-Nr. Leistung Geb�hr in Euro

5 Steuerverwaltung 
5.1 Ausstellen einer Unbedenklichkeitsbescheinigung 

(Gewerbesteueramt) 
11,50

5.2 Erteilung von Zweitausfertigungen von Steuerbescheiden 7,00
5.3 Bescheinigung �ber den Stand von Abgabekonten 5,95
5.4 Ersatz f�r verlorene oder unbrauchbar gewordene Hunde-

steuermarken
7,25

6 �ffentliche Ordnung und Sicherheit
6.1 Familiengeschichtliche Ausk�nfte

je angefangene halbe Stunde
16,00

6.2 schriftliche Ausk�nfte aus Urkunden und alten Akten
je angefangene halbe Stunde

16,00

7.3 Erteilung eines Negativzeugnisses gem. � 8 Abs. 3 HundhV 25,00
7.4 Plakette gem. � 2 Abs. 3 Satz 5 HundhV 5,00
7.5 Vergabe von Hausnummern je beantragter Hausnummer 16,60

Teil III Sonstige Verwaltungsgeb�hren

7 Akteneinsicht je angefangene halbe Stunde 16,00
8 Erstellung von Ver�ffentlichungen im Amtsblatt des Amtes 

Temnitz f�r Dritte
16,55

9 Geb�hren f�r schriftliche Ausk�nfte, soweit sie in diesem 
Geb�hrentarif nicht besonders aufgef�hrt sind, 
je angefangene halbe Stunde

16,00



1.2. Bekanntmachung der Gemeinde Dabergotz

1.2.1. Beschluss der Gemeindevertretung Dabergotz vom 
21.12.2012

- Nicht�ffentlich -
0026/12 – Pachtangelegenheit in der Gemarkung Dabergotz, Flur 1, Flurst�ck 350
Die Gemeinde Dabergotz beschlie�t, eine Teilfl�che von ca. 260 m� des Flurst�cks 350, der 
Flur 1, der Gemarkung Dabergotz, nach abgeschlossener Vermessung f�r 1 Jahr mit 
Verl�ngerungsautomatik zu verpachten. Die Einfriedung der Teilfl�che wird untersagt und eine  
Nutzung nur als Gartenland gestattet.

1.3. Bekanntmachungen der Gemeinde M�rkisch Linden

1.3.1. Beschl�sse der Gemeindevertretung M�rkisch 
Linden vom 18.12.2012

- Nicht�ffentlich -
0057/12 – Anpassung der Verkaufspreise f�r Baugrundst�cke in Kr�nzlin und Werder 
Die Gemeinde M�rkisch Linden beschlie�t, den Kaufpreis f�r die Baugrundst�cke im 
Bebauungsgebiet „Triftweg“ und den Kaufpreis f�r die Baugrundst�cke im Bebauungsgebiet 
„Birkenweg“ aufgrund der wirtschaftlichen Situation dem Markt anzupassen und auf 30 €/m� 
festzulegen.

0058/12 – Grundst�cksangelegenheit – Verlegung eines Mittelspannungskabels in der 
Gemarkung Darritz
Die Gemeinde M�rkisch Linden stimmt der Eintragung einer pers�nlich, beschr�nkten 
Dienstbarkeit (Leitungsrecht) zugunsten der E.ON edis AG f�r die Flurst�cke 49 und 50 der 
Flur 1 in der Gemarkung Darritz zu. Zusatz: Die Gemeinde M�rkisch Linden fordert eine 
einmalige Abfindungszahlung. Eigent�mer des Grundst�ckes ist die Gemeinde M�rkisch 
Linden und das Objekt geht mit einem Vertrag an den Heimatverein M�rkisch Linden.

1.4. Bekanntmachungen der Gemeinde Storbeck-
Frankendorf

1.4.1. Beschl�sse der Gemeindevertretung Storbeck-
Frankendorf vom 07.01.2013

- �ffentlich -
0001/13 - Antrag auf Gew�hrung einer F�rderung im Rahmen der integrierten 
l�ndlichen Entwicklung und LEADER f�r den Ausbau der Gehwege in der Ortslage 



Storbeck 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Storbeck-Frankendorf stimmt der Einreichung eines 
F�rdermittelantrags per 15.01.2013 f�r die Erneuerung der Gehwege in der Ortslage Storbeck 
beim Landesamt f�r l�ndliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung zu. Das 
Planungsb�ro M. Richter wird mit der Planung des Vorhabens beauftragt. Der Eigenanteil der 
Gemeinde Storbeck-Frankendorf an der Finanzierung der Bauma�nahme “Erneuerung der 
Gehwege in der Ortslage Storbeck“ wird in den Haushalt 2013 eingestellt. 

0002/13 - Ausbau des Weges ab Eingang Friedhof bis zum Dorgemeinschaftshaus Am 
Weiher
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Storbeck-Frankendorf stimmt der Einreichung eines 
F�rdermittelantrags per 15.01.2013 f�r den L�ckenschluss der Zuwegung vom Haupteingang 
des Friedhofes bis zum Dorfgemeinschaftshaus Storbeck beim Landesamt f�r L�ndliche 
Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung zu. Das Planungsb�ro M. Richter wird mit 
der Planung und Erarbeitung der F�rdermittelunterlagen f�r dieses Bauvorhaben beauftragt.  
Der Eigenanteil der Gemeinde Storbeck-Frankendorf an der Finanzierung der Bauma�nahme 
wird in den Haushalt 2013 eingestellt. 

1.5. Bekanntmachungen der Gemeinde Temnitzquell

1.5.1. Beschl�sse der Gemeindevertretung Temnitzquell 
vom 17.12.2012

- �ffentlich –
0024/12 - Grundsatzbeschluss zum Verkauf von Wegeflurst�cken im Eigentum der 
Gemeinde Temnitzquell
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Temnitzquell beschlie�t, grunds�tzlich keine 
gemeindeeigenen Wegeflurst�cke zu verkaufen.

0025/12 - Revitalisierung des M�hlenteiches in R�gelin
Die Gemeindevertretung beschlie�t die Umsetzung des Projektes „Revitalisierung des 
M�hlenteiches in R�gelin“ bei einer 100 %-igen F�rderung. Mit der Projektplanung wird der 
Agrar- und Umweltplaner, Herr H. Wiesing aus 14778 Beetzsee, Ortsteil Radwege, beauftragt. 
F�r die Verg�tung der Planungsleistung bildet eine 100 %-ige F�rderung die Grundlage. 

1.6. Bekanntmachungen der Gemeinde Temnitztal

1.6.1. Beschl�sse der Gemeindevertretung Temnitztal vom 
20.12.2012

- �ffentlich –



0053/12 - Anpassung Verkaufspreise f�r Baugrundst�cke in Wildberg
Die Gemeinde Temnitztal beschlie�t, den Kaufpreis f�r die Baugrundst�cke im 
Bebauungsgebiet „Am K�nigsgraben“ aufgrund der wirtschaftlichen Situation dem Markt 
anzupassen und auf 19 €/m� festzulegen.

- Nicht�ffentlich –
0052/12 - Grundst�cksangelegenheit Gemarkung Wildberg, Flur 5, Flurst�ck 131/2
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Temnitztal beschlie�t, das Flurst�ck 131/2, der Flur 5,
in der Gemarkung Wildberg zu verkaufen.

1.6.2. Beschl�sse der Gemeindevertretung Temnitztal vom 
31.01.2013

- �ffentlich –
0002/13 – Antrag auf Gew�hrung einer F�rderung im Rahmen der integrierten 
l�ndlichen Entwicklung und LEADER f�r den Ausbau der Gehwege in der Ortslage 
Wildberg von der B 167 bis zur Karlstra�e
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Temnitztal stimmt der Einreichung eines 
F�rdermittelantrages f�r die Erneuerung des Gehweges von der B 167 bis zur Karlstra�e in der 
Ortslage Wildberg beim Landesamt f�r l�ndliche Entwicklung, Landwirtschaft und 
Flurneuordnung zu. Das Planungsb�ro M. Richter wird mit der Bearbeitung der f�r den 
F�rdermittelantrag notwendigen Unterlagen beauftragt. Bei positivem F�rdermittelbescheid 
wird das B�ro M. Richter mit der Planung des Gesamtvorhabens entsprechend HOAI
Phase 1 – 9 beauftragt. Der Eigenanteil der Gemeinde Temnitztal an der Gesamtfinanzierung 
des Vorhabens „Erneuerung Gehweg von der B 167 bis zur Karlstra�e“ wird in den Haushalt 
2013 der Gemeinde Temnitztal eingestellt. 

- Nicht�ffentlich –
0001/13 - Pachtangelegenheit in der Gemarkung Vichel, Flur 2, Flurst�ck 49 und 
teilweise Flurst�ck 50
Die Gemeinde Temnitztal beschlie�t das Flurst�ck 49, der Flur 2, in der Gemarkung Vichel 
mit einer Gesamtgr��e von 220 m� und eine Teilfl�che von ca. 100 m� des Flurst�cks 50 zu 
verpachten. 

2. Allgemeine Bekanntmachungen 

2.1. Richter ohne Robe, Sch�ffenwahl 2013
Im zweiten Halbjahr 2013 werden bundesweit die Sch�ffen und Jugendsch�ffen f�r die 
Amtszeit von 2014 bis 2018 gew�hlt. Aus dem Amtsbereich Temnitz sind insgesamt 9 Frauen 
und M�nner aufgerufen, am Amts- bzw. Landgericht Neuruppin als Vertreter des Volkes an 
der Rechtsprechung in Strafsachen teilzunehmen.



Sie k�nnen sich um dieses Ehrenamt bewerben, wenn Sie folgende Voraussetzungen erf�llen:

 deutsche Staatsangeh�rigkeit

 Hauptwohnsitz in einer der Gemeinden des Amtes Temnitz

 Alter am 01.01.2014 zwischen 25 und 69 Jahren

Als Sch�ffe (auch ehrenamtlicher Richter genannt) wirken Sie bei den m�ndlichen 
Verhandlungen und bei der Urteilsfindung mit den gleichen Rechten wie die Berufsrichter 
mit. Aus diesem Grund sollen die Bewerber neben den vorgenannten formalen Kriterien vor 
allem bestimmte Grundf�higkeiten besitzen, die notwendig sind, um �ber andere Menschen 
qualifiziert urteilen zu k�nnen:

 Neben Menschenkenntnis und Lebenserfahrung sollen Sch�ffen �ber soziale 

Kompetenz verf�gen, d.h. das Handeln eines Menschen in seinem sozialen 

Umfeld beurteilen k�nnen.

 Das verantwortungsvolle Amt eines Sch�ffen verlangt in hohem Ma�e

Unparteilichkeit, Selbstst�ndigkeit und Reife des Urteils, aber auch geistige 

Beweglichkeit und – wegen des anstrengenden Sitzungsdienstes – k�rperliche 

Eignung.

 Sch�ffen in Jugendstrafsachen sollten in der Jugenderziehung �ber besondere 

Erfahrung verf�gen. 

 Wer zum Richten �ber Menschen berufen ist, braucht ein ausgepr�gtes 

Verantwortungsbewusstsein f�r den Eingriff in das Leben anderer Menschen 

und sollte in der Lage sein, Objektivit�t und Unvoreingenommenheit auch in 

schwierigen Situationen zu bewahren.

Interessierte B�rgerinnen und B�rger k�nnen sich bis zum 2. April 2013 beim 
Amt Temnitz,

Die Amtsdirektorin,
Bergstra�e 2,

16818 Walsleben
E-Mail: info@amt-temnitz.de

Fax: 033920 675-16
Tel.: 033920 675-0

um das Sch�ffenamt bewerben.

Weitere Informationen und ein Bewerbungsformular finden Sie im Internet unter 
www.amt-temnitz.de sowie unter www.schoeffen-bb.de. Sie k�nnen ebenso unter 
vorgenannter Adresse pers�nlich bei Frau Seefeld, Zimmer 104 vorsprechen. Auch eine 
formlose Bewerbung ist m�glich. Diese sollte den Namen, Anschrift, telefonische 
Erreichbarkeit, Geburtstag, Geburtsort und Beruf der Bewerberin/ des Bewerbers enthalten.

Wer zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt wurde oder gegen wen ein 
Ermittlungsverfahren wegen einer schweren Straftat schwebt, die zum Verlust der �bernahme 

www.amt-temnitz.de
www.schoeffen-bb.de


von Ehren�mtern f�hren kann, ist von der Wahl ausgeschlossen. Auch hauptamtlich in oder 
f�r die Justiz T�tige (Richter, Rechtsanw�lte, Polizeivollzugsbeamte, Bew�hrungshelfer, 
Strafvollzugsbedienstete usw.) und Religionsdiener sollen nicht zu Sch�ffen gew�hlt werden.

2.2. Information zu Mehrjahressteuerbescheiden des 
Amtes Temnitz
Das Amt Temnitz erhebt im Kalenderjahr 2013 
1. gem�� � 27 Absatz 1 und 3 des Grundsteuergesetzes (GrStG) 

- Grundsteuer A f�r land- und forstwirtschaftliche Verm�gen
- Grundsteuer B f�r Grundst�cke des Grundverm�gens

2. gem�� � 12 a Kommunalabgabengesetz f�r das Land Brandenburg (KAG) Hundesteuer
in der H�he der Betr�ge, die f�r das vergangene Kalenderjahr 2012 zu entrichten waren. 

Neue Steuerbescheide werden grunds�tzlich nicht erteilt. Die Steuern werden nur dann durch 
schriftlichen Bescheid neu festgesetzt, wenn 

- die Steuerpflicht neu begr�ndet wird,
- der Steuerschuldner wechselt,
- der Jahresbetrag der Steuerschuld sich �ndert oder
- die F�lligkeit sich �ndert.

Die zu erhebenden Steuern sind bereits ohne Zustellung neuer Steuerbescheide festgesetzt. 
Die Festsetzung bewirkt, dass die Steuern weiterhin in der H�he zu entrichten sind, wie sie 
sich aus dem letzten Bescheid ergeben. Soweit nur f�r einzelne Grundst�cke desselben 
Eigent�mers neue Steuerbescheide ergehen, behalten f�r die �brigen Grundst�cke die 
bisherigen Bescheide ihre G�ltigkeit. F�r den Steuerschuldner treten mit dem Tage der 
�ffentlichen Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihm an diesem 
Tage ein schriftlicher Bescheid zugegangen w�re. 
Die Steuerpflichtigen werden daher gebeten, die Steuern mit den Betr�gen, die sich aus den 
letzten Bescheiden ergeben, weiterhin ohne besondere Aufforderung zu den �blichen 
F�lligkeiten (15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. bzw. bei Jahreszahlern zum 01.07.) an die 
Amtskasse des Amtes Temnitz zu �berweisen. 

2.3. Zur�ckschneiden von Hecken, B�umen und 
Str�uchern an Stra�en oder Gehwegen
Entlang von Stra�en, vor allem auch an Kreuzungen und Einm�ndungen, kommt es immer 
wieder durch Hecken, Str�ucher und B�ume, deren �ste und Zweige in den Stra�en- und 
Gehwegraum hineinragen, zu Beeintr�chtigungen der Verkehrssicherheit.

Alle Grundst�ckseigent�mer bzw. Nutzungsberechtigten sind verpflichtet, ihre an 
�ffentlichen Wegen und Stra�en stehenden Geh�lze so zur�ck zu schneiden, dass keine �ste 
oder Zweige in den �ffentlichen Verkehrsraum hineinragen. So tragen sie dazu bei, dass die 
Verkehrssicherheit durch ausreichende Sicht und gen�gend Platz zum Gehen oder Fahren 
gew�hrleistet ist. Gleichzeitig werden Schadensersatzanspr�che, die sich durch nicht 
beseitigte Behinderungen leicht ergeben k�nnen, vermieden.

Beim Zur�ckschneiden m�ssen folgende, so genannte „Lichtr�ume“ (der Raum �ber den 
Verkehrsfl�chen) stets frei bleiben:



- 4,50 m �ber der gesamten Fahrbahn
- 2,50 m �ber Geh- und Radwegen

Auch d�rfen Verkehrszeichen und Stra�enbeleuchtungen nicht verdeckt werden. 
Anpflanzungen sind so zur�ck zu schneiden, dass Verkehrszeichen von Verkehrsteilnehmern 
stets rechtzeitig wahrgenommen werden k�nnen. An Stra�eneinm�ndungen bzw. 
Stra�enkreuzungen, insbesondere mit Vorfahrtsregelungen „rechts vor links“, sollen Hecken 
und Str�ucher zur Gew�hrleistung der Verkehrssicherungspflicht nicht h�her als 70 cm sein.

Das aus Gr�nden der Verkehrssicherheit und Benutzbarkeit der Wege erforderliche 
Zur�ckschneiden von Geb�schen widerspricht nicht zwangsl�ufig den sch�tzenden 
Bestimmungen des Naturschutzgesetzes, die f�r derlei Eingriffe eine Schonzeit in der Zeit 
vom 01. M�rz bis 30. September festlegen. Ein ma�volles Zur�ckschneiden ist nach dem 
Gesetz durchaus m�glich, sofern darauf geachtet wird, freilebende Arten, insbesondere 
br�tende V�gel, nicht zu beeintr�chtigen.

Wer seiner Verkehrssicherungspflicht nicht oder nicht ausreichend nachkommt, muss mit 
einem Bu�geld sowie bei einer Ersatzvornahme mit der Erstattung der entstehenden 
Aufwendung rechnen; zus�tzlich sind im Schadensfall die haftungsrechtlichen Konsequenzen 
zu tragen.

Zur Vermeidung von Schadensersatzanspr�chen gegen den verantwortlichen 
Grundst�ckseigent�mer und deren Besitzer bittet die Amtsverwaltung des Amtes 
Temnitz dringend alle Betroffenen, die st�renden Anpflanzungen zur�ck zu schneiden 
und regelm��ig zu pflegen.

2.4. Information des Einwohnermeldeamtes
Bitte �berpr�fen Sie die G�ltigkeit Ihrer Ausweispapiere!

Alle Deutschen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben und der Meldepflicht unterliegen, sind 
verpflichtet, einen Personalausweis zu besitzen. Dies gilt jedoch nicht f�r Personen, die einen g�ltigen 
Reisepass besitzen.

Ein Antrag auf Ausstellung eines Personalausweises muss gestellt werden:
 zur erstmaligen Ausstellung
 bei Verlust
 bei Ablauf der G�ltigkeit
 bei Namens�nderungen

Bei Jugendlichen unter 16 Jahren, die einen Ausweis ben�tigen, ist ein Antrag f�r einen 
Personalausweis auch fr�her m�glich. In diesen F�llen ist jedoch das Einverst�ndnis der 
Sorgeberechtigten erforderlich.
Der Antrag muss pers�nlich gestellt und unterschrieben werden.
Der Personalausweis ist f�r Personen bis zum 24. Lebensjahr sechs Jahre g�ltig; f�r Personen ab dem 
vollendeten 24. Lebensjahr zehn Jahre. Eine Verl�ngerung ist nicht m�glich. Jeder Personalausweis 
wird von der Bundesdruckerei GmbH in Berlin produziert. Die Bearbeitungsdauer betr�gt ca. drei bis 
vier Wochen. Beantragen Sie daher Ihren neuen Ausweis rechtzeitig vor Ablauf. 
Wird kurzfristig ein neuer Ausweis ben�tigt, kann zusammen mit einem endg�ltigen Personalausweis 
ein vorl�ufiger Ausweis beantragt und sofort ausgestellt werden. Dieser ist drei Monate g�ltig.



Bitte bringen Sie mit:
Nur bei Erstausstellung oder Verlust eines Ausweises, der nicht vom Amt Temnitz ausgestellt 
wurde:

 Geburtsurkunde
ansonsten:

 den alten Ausweis
immer:

 ein aktuelles, biometrisches Lichtbild der Gr��e 45 x 35 mm, ohne Rand und ohne 
Kopfbedeckung

Geb�hren/ Kosten
 Ausstellung bis zum vollendeten 24. Lebensjahr 22,80 € 
 Ausstellung ab dem vollendeten 24. Lebensjahr 28,80 €
 vorl�ufiger Personalausweis 10,00 €

zust�ndige Beh�rde: �ffnungszeiten:
Amt Temnitz
Pass- und Meldewesen Di: 8.00 – 12.00 Uhr 
Zimmer 104 13.00 – 18.00 Uhr
Bergstra�e 2 Do: 8.00 – 12.00 Uhr
16818 Walsleben 13.00 – 16.00 Uhr 
 Fr: 8.00 – 12.00 Uhr 

Telefon: 033920/ 675-34
Fax: 033920/ 675-16
E-Mail: corina.seefeld@amt-temnitz.de

2.5. �ffentliche Bekanntmachung zum Widerspruchsrecht 
gegen die Weitergabe von Daten gem�� dem 
Brandenburgischen Meldegesetz
Hinweis an alle B�rgerinnen und B�rger, die das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben:

Sie haben die M�glichkeit gegen die Weitergabe Ihrer Einwohnermeldedaten Widerspruch 
einzulegen. Das Recht auf Widerspruch ist zu folgenden Daten�bermittlungen, geregelt im 
Brandenburgischen Meldegesetz, m�glich:

 Ausk�nfte an Parteien, politische Vereinigungen u.a. im Zusammenhang mit Wahlen, 
Volksbegehren und –entscheiden sowie B�rgerentscheiden (� 33 Abs. 1 bis 3 i.V.m. � 
33 Abs. 6 BbgMeldeG)

 Ausk�nfte �ber Alters- und Ehejubil�en 
(� 33 Abs. 4 i.V.m. � 33 Abs. 6 BbgMeldeG)

 Daten�bermittlungen an eine �ffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaft, der nicht 
Sie, sondern Familienangeh�rige von Ihnen angeh�ren, soweit die Daten�bermittlung 
nicht f�r Zwecke des Steuererhebungsrechts der jeweiligen Religionsgesellschaft 
erfolgt (� 30 Abs. 2 BbgMeldeG)

 Ausk�nfte an Adressbuchverlage 
(� 33 Abs. 5 i.V.m. � 33 Abs. 6 BbgMeldeG)



 Ausk�nfte per Abruf �ber das Internet (� 32a Abs. 2 Satz 1 i.V.m. � 32 a Abs. 2 Satz 5 
BbgMeldeG)

 Widerspruch gegen die Daten�bermittlung an das Bundesamt f�r Wehrverwaltung 
gem�� � 18 Abs. 7 Melderechtsrahmengesetz. Diese Daten�bermittlung erfolgt zum 
Zwecke der �bersendung von Informationsmaterial �ber die Streitkr�fte an eventuell 
zuk�nftige Freiwillige.

Der Widerspruch kann eingelegt werden beim: 
Amt Temnitz
Pass- und Meldewesen
Bergstra�e 2, 16818 Walsleben
Tel.: 033920 675-34, Fax: 033920 675-16

Das entsprechende Antragsformular finden Sie auch auf unserer Internetseite:
www.amt-temnitz.de

Formulare  Einwohner- und Meldewesen  Antrag auf Einrichtung einer 
�bermittlungssperre

Die aufgef�hrten Widerspr�che gelten unbefristet bzw. bis zum Widerruf f�r das 
Melderegister des Einwohnermeldeamtes, bei dem sie eingelegt wurden.

Bereits eingelegte Widerspr�che sind weiterhin g�ltig.

3. Sonstige Bekanntmachung 

3.1. Bekanntmachung �ber die Auslegung von 
Planunterlagen zum Zwecke der Planfeststellung f�r die 
Bauma�nahme „Bundesstra�e 122 freie Strecke 
Prebelowbr�cke – Landesgrenze BB / MV von Bau-km 
0+000.000 bis Bau-km 0+463.000 in den Gemarkungen 
Kleinzerlang und Zechlinerh�tte, Stadt Rheinsberg 
(Ortsteile Kleinzerlang und Zechlinerh�tte sowie 
Gemeindeteil Prebelow) und f�r trassenferne 
landschaftspflegerische Begleitma�nahmen in der 
Gemarkung Dabergotz, Gemeinde Dabergotz im Amt 
Temnitz; in der Gemarkung Gottberg, Gemeinde 
M�rkisch Linden (Ortsteil Gottberg) im Amt Temnitz und 
in der Gemarkung Flecken Zechlin, Stadt Rheinsberg 
(Ortsteil Flecken Zechlin) sowie f�r eine gro�r�umige 
Umleitung des Bundesstra�enverkehrs in den 
Gemarkungen Kleinzerlang und Zechlinerh�tte, Stadt 

www.amt-temnitz.de


Rheinsberg (Ortsteile Kleinzerlang und Zechlinerh�tte), 
jeweils im Landkreis Ostprignitz-Ruppin
Der Landesbetrieb Stra�enwesen Brandenburg, Niederlassung West, Hauptsitz Potsdam, hat 
f�r das oben genannte Bauvorhaben die Durchf�hrung des Planfeststellungsverfahrens nach
� 17 FStrG1, � 73 VwVfG2 und � 1 VwVfGBbg3 beantragt. F�r das Bauvorhaben 
einschlie�lich der landschaftspflegerischen Ausgleichs- und Ersatzma�nahmen werden 
Grundst�cke in den Gemarkungen Kleinzerlang, Zechlinerh�tte, Prebelow, Flecken Zechlin, 
der Stadt Rheinsberg und in der Gemarkung Dabergotz der Gemeinde Dabergotz und in der 
Gemarkung Gottberg der Gemeinde M�rkisch Linden im Amt Temnitz im Landkreis 
Ostprignitz-Ruppin, Land Brandenburg, beansprucht. 
Zeitweise werden Stra�enverbindungen im Amt Mecklenburgische Kleinseenplatte im Land 
Mecklenburg Vorpommern beansprucht.
Der Plan (Zeichnungen, Erl�uterungen sowie die entscheidungserheblichen Unterlagen �ber 
die Umweltauswirkungen) liegt in der Zeit vom

13.03.2013    bis zum    12.04.2013

w�hrend der Dienststunden
Montag von 08.00  - 12.00 Uhr
Dienstag von  08.00  - 12.00    und    13.00  - 18.00 Uhr
Mittwoch von   08.00  - 12.00 Uhr
Donnerstag von   08.00  - 12.00    und    13.00  - 16.00 Uhr
Freitag von   08.00  - 12.00 Uhr

sowie nach telefonischer Vereinbarung auch au�erhalb dieser Zeiten im Amt Temnitz, 
Bergstra�e 2, 16818 Walsleben, Zimmer 209, Frau Wegner, zur allgemeinen Einsichtsnahme 
aus.

Die Planunterlagen werden ab dem 13. M�rz 2013 auch im Internet ver�ffentlicht unter
www.lbv.brandenburg.de (Unterverzeichnis Aufgaben → Planfeststellung → Auswahl 
laufender Anh�rungsverfahren ...).

Hinweise:
Jeder, dessen Belange durch das Bauvorhaben ber�hrt werden, kann bis sp�testens zwei 
Wochen nach Beendigung der Auslegung, das ist bis zum 26.04.2013 beim Landesamt f�r 
Bauen und Verkehr, Dezernat 11 - Anh�rungsbeh�rde, Lindenallee 51, 15366 Hoppegarten 
(Telefon: 03342 4266-1135, Fax: 03342 4266-7603 oder 03342 4266-7601) oder beim Amt 
Temnitz, Bergstra�e 2, 16818 Walsleben, Einwendungen gegen den Plan schriftlich oder zur 
Niederschrift zum Aktenzeichen 1136-AHB-704.12 erheben. Die Einwendungen m�ssen den 
geltend gemachten Belang und das Ma� ihrer Beeintr�chtigungen erkennen lassen. Ebenfalls 
bis zum vorstehend genannten Termin k�nnen sich die nach � 63 Abs. 1 des 
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG4) oder nach landesrechtlichen Vorschriften im 
Rahmen des � 63 Abs. 2 BNatSchG anerkannten Vereine sowie sonstige Vereinigungen, 
soweit diese sich f�r den Umweltschutz einsetzen und nach in anderen gesetzlichen 

1 FStrG - BundesfernstraÄengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juni 2007 (BGBl. I S. 1206), zuletzt geÅndert durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585)

2 VwVfG - Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102, zuletzt geÅndert durch Artikel 2 
Absatz 1 des Gesetzes vom 14. August 2009 (BGBl. I S. 2827)

3 VwVfGBbg - Verwaltungsverfahrensgesetz fÇr das Land Brandenburg in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. Juli 2009 (GVBl. I/09 [Nr. 12], 
S. 262, 264)

4 BNatSchG - Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geÅndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 6. Dezember 2011 (BGBl. 
I S. 2557)

www.lbv.brandenburg.de


Vorschriften zur Einlegung von Rechtsbehelfen in Umweltschutzangelegenheiten 
vorgesehenen Verfahren anerkannt sind (Vereinigungen), zu dem Plan Stellung nehmen. Mit 
Ablauf dieser Frist sind alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen 
privatrechtlichen Titeln beruhen (� 17a Nr. 7 FStrG in Verbindung mit � 73 Abs. 4 S. 3 
VwVfG). 
Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in 
Form vervielf�ltigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichf�rmige Eingaben), ist 
auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite ein Unterzeichner mit Namen, Beruf und 
Anschrift als Vertreter der �brigen Unterzeichner zu bezeichnen. Anderenfalls k�nnen diese 
Einwendungen unber�cksichtigt bleiben.
Rechtzeitig erhobene Einwendungen werden in einem Termin er�rtert, der zu gegebener Zeit 
noch orts�blich bekannt gemacht wird. Der Er�rterungstermin ist nicht �ffentlich. Diejenigen, 
die fristgerecht Einwendungen erhoben haben, bzw. bei gleichf�rmigen Einwendungen der 
Vertreter, werden von dem Termin gesondert benachrichtigt. Sind mehr als 50 
Benachrichtigungen vorzunehmen, so k�nnen diese durch eine �ffentliche Bekanntmachung 
ersetzt werden. Die Teilnahme an dem Er�rterungstermin ist den Beteiligten freigestellt. Die 
Vertretung durch einen Bevollm�chtigten ist m�glich. Die Bevollm�chtigung ist durch eine 
schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die der Anh�rungsbeh�rde zu den Akten zu geben ist. 
Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Er�rterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt 
werden.
Kosten, die durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen, 
Teilnahme am Er�rterungstermin oder Vertreterbestellung entstehen, werden nicht erstattet.
Entsch�digungsanspr�che, soweit �ber sie nicht in der Planfeststellung dem Grunde nach zu 
entscheiden ist, werden nicht in dem Er�rterungstermin, sondern in einem gesonderten 
Entsch�digungsverfahren behandelt.
�ber die Einwendungen wird nach Abschluss des Anh�rungsverfahrens durch die 
Planfeststellungsbeh�rde (Ministerium f�r Infrastruktur und Landwirtschaft des Landes 
Brandenburg, Henning-von-Tresckow-Str. 2–8, 14467 Potsdam) entschieden. Die Zustellung 
der Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) an die Einwender kann durch �ffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.
Die Nummern 1, 2, 3, 4 und 6 gelten f�r die Anh�rung der �ffentlichkeit zu den 
Umweltauswirkungen des Bauvorhabens nach � 9 Abs. 1 des Gesetzes �ber die 
Umweltvertr�glichkeitspr�fung5 entsprechend.
Vom Beginn der Auslegung des Planes treten die Anbaubeschr�nkungen nach � 9 FStrG und 
die Ver�nderungssperre nach � 9a FStrG in Kraft. Dar�ber hinaus steht ab diesem Zeitpunkt 
dem Tr�ger der Stra�enbaulast ein Vorkaufsrecht an den vom Plan betroffenen Fl�chen zu 
(� 9a Abs. 6 FStrG).

1 Gesetz Çber die UmweltvertrÅglichkeitsprÇfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt 
geÅndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 6. Oktober 2011 (BGBl. I S. 1986)


